
VII.
Anlage zu A

Planungsvorgaben für die Klassen- und Gruppenbildung 
(in Ergänzung zu § 4a des Sächsischen Schulgesetzes und zur Anlage zu § 2 der Schulnetzplanungsverordnung vom 2. Oktober 
2001 [SächsGVBl. S. 672], die durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Dezember 2009 [SächsGVBl. S. 685] geändert worden 
ist)
Schulart/Maßnahme Richtwert für die 

Klassen- und 
Gruppenbildung 

Klassen-/Grup-
penobergrenze 

Mindestschüler-
zahl

Grundschule    
Gruppenbildung  16
LRS-Klasse 12 16 8
Schulgartenunterricht  16
Schwimmunterricht  16
Sportunterricht  28

   
Mittel-/Oberschule    
Gruppe mit Ziel HS-Abschluss/RS-Abschluss 12
Gruppe im Pflichtbereich WTH 16 12
Gruppe im Wahlpflichtbereich *
Gruppe zweite Fremdsprache (abschlussorientiert) 12**
Gruppe in Technik und Computer 16 12
Gruppe in Informatik 12
Schwimmunterricht  20
Sportunterricht  28***
Sonstige Gruppenbildung 16

   
Grundschule, Mittel-/Oberschule und Kolleg    
Vorbereitungsklasse für Migranten 20 23
Vorbereitungsgruppe für Migranten 12 16

   
Gymnasium    
Profilgruppe  16
Gruppe zweite Fremdsprache  28*****
Gruppe in Technik und Computer 16 12
Gruppe in Informatik 12
Schwimmunterricht  20
Sportunterricht  28***

   
Schule für Blinde und Sehbehinderte    
Klasse für Blinde, Klassenstufen 1 bis 2 6 8 4
Klasse für Blinde, Klassenstufen 3 bis 10 6 10 5
Klasse für Sehbehinderte 8 10 5

   
Schule für Hörgeschädigte    
Klasse für Hörgeschädigte 7 9 5

   
Schule für Körperbehinderte    
Klasse für Körperbehinderte, Klassenstufen 1 bis 4 10 12 8
Klasse für Körperbehinderte, Klassenstufen 5 bis 10 12 14 10

   
Schule zur Lernförderung    
Gruppe in den Fächern Hauswirtschaft, Werken/Arbeitslehre und Infor-
matik 

9   

   
Allgemeinbildende Förderschulen    
Schulgartenunterricht  ****  
Schwimmunterricht  ****  
Sportunterricht  ****  



B
Schulartübergreifende Regelungen und Termine

I.
Ferienregelung

1. Im Schuljahr 2017/2018 gilt folgende Ferienregelung:
Herbstferien 2. Oktober 2017 bis 14. Oktober 2017
Weihnachtsferien 23. Dezember 2017 bis 2. Januar 2018
Winterferien 12. Februar 2018 bis 23. Februar 2018
Osterferien 29. März 2018 bis 6. April 2018
Pfingstferien 19. Mai 2018 bis 22. Mai 2018
Sommerferien 2. Juli 2018 bis 10. August 2018
unterrichtsfreie Tage 30. Oktober 2017

11. Mai 2018
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Darüber hinaus legt jede Schule im Einvernehmen mit der
Sächsischen Bildungsagentur, dem Schulträger und dem
Träger der Schülerbeförderung zwei frei bewegliche
Ferientage fest.

2. Es gelten folgende Ausnahmen von Nummer 1:
a) Für das Landesgymnasium St. Afra zu Meißen und

das Landesgymnasium für Musik Carl Maria von
Weber Dresden legt das Staatsministerium für Kultus
abweichende Termine fest.

b) Für Schulen des zweiten Bildungsweges kann das
Staatsministerium für Kultus Ausnahmen genehmi-
gen.

c) An Berufsschulen können die Herbstferien unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, insbe-
sondere in Abstimmung mit benachbarten Schulen,
mit den Ausbildungsbetrieben oder mit überbetrieb-
lichen Berufsbildungseinrichtungen, ganz oder teil-
weise verlegt werden.

d) In vollzeitschulischen Bildungsgängen an berufsbil-
denden Schulen kann für Betriebspraktika oder die
berufspraktische Ausbildung, die außerhalb schuli-
scher Einrichtungen durchgeführt werden, in be-
gründeten Fällen von Nummer 1 abgewichen werden,
ohne jedoch die Anzahl der Ferientage zu ändern.

e) Der Sächsischen Bildungsagentur sind Abweichun-
gen nach den Buchstaben c und d bis zum 25. August
2017 mitzuteilen. Abweichungen nach den Buchsta-
ben c und d sollen bis zum Unterrichtsbeginn im
Schuljahr 2017/2018 festgelegt werden.

f) Weitere Abweichungen an berufsbildenden Schulen
sind nur in begründeten Einzelfällen möglich und
bedürfen der Genehmigung der Sächsischen Bil-
dungsagentur.

II.
Schulsporttag und Pädagogische Tage

1. An jeder allgemeinbildenden Schule findet ein Tag des
Schulsports statt.

2. Jeder Schule stehen zwei Pädagogische Tage im Schul-
jahr zur Verfügung, die der inhaltlichen Entwicklung der
Schule dienen und an unterrichtsfreien Tagen stattfinden.
In begründeten Fällen kann die Sächsische Bildungsagen-
tur Ausnahmen genehmigen.

III.
Berufs- und Studienorientierung

Berufsschule, Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium, Fach-
schule, Fachoberschule, Berufsgrundbildungsjahr 

   

Sportunterricht  28***
Gruppenbildung 13 16 8

   
Berufsschule, Berufsfachschule, Berufsgrundbildungsjahr und 
Berufsvorbereitungsjahr an berufsbildenden Förderschulen 

   

Gruppenbildung 8 
   

Klassen im Berufsvorbereitungsjahr, Berufsschulklassen mit Jugendli-
chen ohne Ausbildungsvertrag, Vorbereitungsklassen mit berufsprakti-
schen Aspekten, Klassen berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen 
der Bundesagentur für Arbeit 

20 22 16 

* Die Anzahl der Gruppen im Wahlpflichtbereich Neigungskurse darf die Anzahl der Gruppen im Fach WTH nicht überschreiten. 
** Über Ausnahmen entscheidet die Sächsische Bildungsagentur. 
*** Bei Bildung der Sportgruppen ist die Geschlechtertrennung im Grundbereich zu berücksichtigen. 
**** In Umsetzung der Förderspezifik und unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnislage. 
***** Beschlüsse der Schulkonferenz gemäß § 4a Absatz 2 des Sächsischen Schulgesetzes gelten für die Gruppenobergrenze im Fach zweite Fremdspra-

che entsprechend. 

2. September bis 
3. September 2017 

„HORIZON Mitteldeutschland (Leip-
zig) – Die Messe für Studium und 
Abiturientenausbildung“, Congress 
Centrum Leipzig/Leipziger Messe 

3. November bis 
4. November 2017 

„azubi- und studientage – Die Messe 
für Ausbildung und Studium“, Leipziger 
Messe 

11. Januar 2018 „Tag der offenen Hochschultür“ 
19. Januar bis 
21. Januar 2018 

„KarriereStart 2018“, Bildungs-, Job-
und Gründermesse, Messe Dresden 

3. März bis 
4. März 2018 

„azubi- und studientage – Die Messe 
für Ausbildung und Studium“, Sach-
senlandhalle Glauchau 

12. März bis 
17. März 2018 

„Woche der offenen Unternehmen 
Sachsen“ 

26. April 2018 „Girls’ Day 2018“/„Boys‘ Day 2018“ 


